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Erhöhung der Ausgabenbewilligung für die Realisierung «Ersatzstandort Institut für 
Rechtsmedizin» für die Projektierung und Ausführung von Photovoltaik-Anlagen an der 
Socinstrasse 57a und 59 (Neubau für das Institut für Rechtsmedizin) 
 

24.1761.01, Ausgabenbericht des RR vom 18.12.2024 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ausgabenbericht des 
Regierungsrates Nr. 24.1761.01 vom 18. Dezember 2024 und nach dem mündlichen Antrag der 
Bau- und Raumplanungskommission vom 10. September 2025, beschliesst: 

 

Für die Projektierung und Ausführung von Photovoltaik-Anlagen an der Socinstrasse 57a und 59 
(Neubau für das Institut für Rechtsmedizin, IRM) wird die Erhöhung der am 11. Mai 2022 für die 
Realisierung «Ersatzstandort Institut für Rechtsmedizin» bewilligten Ausgaben von Fr. 43‘047‘000 
um Fr. 1'078’000 auf Fr. 44'125'000 zu Lasten der Investitionsrechnung, Investitionsbereich 4 
«Hochbauten im Verwaltungsvermögen» bewilligt. 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 

 

 


